
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1968/7/31 3Ob95/68
(3Ob96/68, 3Ob97/68), 3Ob119/72

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.07.1968

Norm

ABGB §141 IH

ZPO §419 B

Rechtssatz

Ist im Exekutionsantrag nur die Gattin des Verp6ichteten als betreibende Gläubigerin aufgetreten, so kann das

Exekutionsbewilligungsgericht nicht eine Richtigstellung der Parteibezeichnung dahin vornehmen, daß die Gattin

zugleich als Sachwalterin ihrer minderjährigen Kinder einschreitet.
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